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Friedhelm Loh Group

Der Global Player – vor Ort präsent 

Das Familienunternehmen beschäftigt in 11 inländischen und über 60 
internationalen Tochtergesellschaften über 11.600 Mitarbeiter und erreicht 
im Geschäftsjahr 2007 einen Umsatz von über 2 Mrd. Euro. 

Absolute Kundenorientierung ist oberstes Gebot. Kreative Lösungen, kom-
promisslose Qualität und erstklassiger Service sind unsere Markenzeichen. 
Die Friedhelm Loh Group nutzt die exzellenten Perspektiven in Zukunfts-
märkten und wächst international nachhaltig.

Die Unternehmen der Friedhelm Loh Group sind an ihren Standorten 
verwurzelt. Sie leisten einen großen Beitrag zur sozialen Sicherung. Aktiver 
Umweltschutz und die ökologische Ausrichtung der Produktionsstrukturen 
sind in den Unternehmensgrundsätzen fest verankert. Einer der Unterneh-
mensgrundsätze lautet: „Wir sind uns bewusst über die Verantwortung 
gegenüber unserer Umwelt und dem Umfeld, in dem wir leben. Wir wollen 
mitgestalten und verbessern!“



180  Lampertz

Die vernetzte DV-Welt benötigt sichere Systemfunktionen und passende Infrastruk-
turen. Die technischen Vorgaben von DV-Systemen, Netzwerken und Daten-Backups 
können angesichts der Komplexität moderner IT-Konzepte nur von Spezialisten 
kompetent geleistet werden. 
In Sachen physikalische Systemkonzeption ist die LITCOS GmbH & Co.KG ein kompe-
tenter Ansprechpartner. 

Der Grundsatz lautet: Sensible Systeme unterliegen besonderen Gefährdungen. 
Bauliche und infrastrukturelle Maßnahmen sind erforderlich, um dem hohen Verfüg-
barkeitsanspruch, der an die Datenverarbeitung gestellt wird, gerecht zu werden. 
Absolute Zuverlässigkeit ist das Maß der Dinge – und hierfür steht LITCOS. 

Wir analysieren den Umgang mit IT-Systemen und den sicherheitstechnischen Status
in Ihrem Haus bis ins kleinste Detail.

LITCOS analysiert die IST-Situation, bewertet (nach bestehenden Normen) und erstellt 
Maßnahmenvorschläge nach dem aktuellen Stand der Technik. 

LITCOS plant IT-Bereiche mit dem Sicherheitsanspruch für Morgen.

Sicherheitsanalyse
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LITCOS bietet Sicherheit mit der Erfahrung aus mehr als 1600 Projekten: 
Geldinstitute, Kommunen, Behörden, Städte, Kreis, Land, Krankenhäuser, 
Bahn, Energieversorger, Speditionen, Telekommunikationsunternehmen, 
Automobilhersteller und -Zulieferindustrie, Medien, Verlage, Rundfunk, 
Fernsehen, Hersteller von Werkzeugmaschinen uvm.

LITCOS

Lösung durch Kompetenz

IT-Sicherheitscheck

Dokumentations- und Archivierungs-Check

Risikoanalyse Physikalischer Bereich

Pflichtenheft für Um- und Neubau IT-Raum

Entwurfsplanung nach HOAI / 
Tagessatz-Basis

Planung- und Ausführungsbegleitung

Risikoanalyse für organisatorische 
und logische IT-Anwendungen

Notfallorganisation Katastrophen-
handbuch

GU-Projekte

LITCOS GmbH & Co. KG 
Daimlerstraße 9 
D-57299 Burbach 
Phone +49 (0) 27 36 412 34-00 
Fax +49 (0) 27 36 412 34-01 
http://www.litcos.com 
info@litcos.com 
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Loh Finance

Unser Know-how – Ihre Chance 
Moderne Leasing- und Finanzierungslösungen zu Top-Konditionen – für die 
Produkte und Dienstleistungen der Friedhelm Loh Group!

Ganz gleich, ob Sie etwa in ökologisch und ökonomisch hochwertige Würz Energy-
Anlagen oder in flexible und technologisch führende Lösungen für physikalische 
Systeme und Datensicherungen von Lampertz investieren: Für die Produkte und 
Dienstleistungen der Unternehmen unserer Gruppe können Sie ein individuell auf 
Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Finanzierungskonzept erwarten.

Unser Prinzip heißt „One-Stop-Shopping“: Damit sichern Sie Ihrem Unternehmen 
modernste Produkte, zukunftsorientierte Lösungen und eine maßgeschneiderte 
Finanzierung.

Was das ganz konkret für Sie bedeutet, erläutern wir Ihnen gerne persönlich!
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Finanzierung

Ihre Finanzierungsvorteile 
Ihr Investitionsvorhaben ist höchst anspruchsvoll und komplex? Sie möchten einen 
Produktkauf finanzieren? Wir begleiten Sie in jedem Fall zu einer passenden und 
bedarfsgerechten Lösung.

Sie profitieren durch:

	 Unternehmerische Flexibilität
Sie sichern Ihre Liquidität und schonen die bestehenden Kreditlinien. So bleibt Ihnen 
mehr Flexibilität für wichtige Zukunftsentscheidungen – unabhängig von Ihrer Haus-
bank.

	 Finanzielle Individualität
Die Finanzierungsmodalitäten werden individuell auf Ihre Belange zugeschneidert. 
Dabei haben wir auch besonders die Wertentwicklung des Objektes im Auge.

	 Kalkulatorische Sicherheit
Sie vereinbaren feste Zahlungen über die gesamte Vertragsdauer. Das erhöht Ihre 
Kalkulationssicherheit, auch weil Sie keinerlei Zinsrisiken eingehen.

	 Materielle Unabhängigkeit
Über das Objekt hinausgehende Sicherheiten, wie beispielsweise Grundschulden, sind 
meistens nicht erforderlich.

	 Bilanzielle Neutralität
Wenn Sie sich für das Leasing-Modell entscheiden, müssen Sie das neue Objekt nicht 
in Ihrer Unternehmensbilanz aktivieren. Ihre Eigenkapitalquote bleibt also unberührt 
– mit positivem Einfluss auf Ihr Unternehmens-Rating.  

Mit Loh Finance steht Ihnen ein sicherer und zuverlässiger Partner zur Seite. Denn 
keiner kennt Ihr zu finanzierendes Produkt oder Projekt besser. Wir wissen, dass Ihre 
Investition sich lohnt!

Die Leasing-Branche ist Deutschlands größter Investor. Insbesondere für 
mittelständische Unternehmen ist Leasing mittlerweile bedeutender als 
der klassische Bankkredit und damit die Außenfinanzierungsalternative Nr. 1. 
(BDL, ifo-Institut 12/2006)

Ein starker Partner 
Loh Finance gehört zur international tätigen Friedhelm Loh Group. Die Gruppe ist ein 
starker Verbund von Unternehmen, die branchenübergreifend hochwertige Produkte 
und Dienstleistungen entwickeln, produzieren und anbieten. Weitere Informationen 
finden Sie unter: www.friedhelm-loh-group.com

Profitieren Sie vom weltweiten Erfolg der Friedhelm Loh Group, und nutzen Sie die Fi-
nanzierungsvorteile die Loh Finance in Kooperation mit seinen Partnern für Sie bietet!

Die Friedhelm Loh Group in Zahlen:
	 Über 11.500 Mitarbeiter/innen weltweit
	 11 inländische und über 60 ausländische Gesellschaften
	 Über 2 Mrd. Euro Umsatz in 2007

Eine solide Finanzierung 
Loh Finance arbeitet mit deutschlandweit führenden Finanzierungs- und Leasing-Ge-
sellschaften zusammen. Die Kunden aus Mittelstand und Großindustrie aller Branchen 
profitieren vom umfassenden Know-how und Top-Konditionen.

Nutzen Sie die modernen, attraktiven und flexiblen Finanzierungsmodelle einer 
starken Partnerschaft. Gerne beantworten wir Ihre individuellen Fragen. Rufen Sie uns 
an oder informieren Sie sich unter www.loh-finance.de

Die Loh Finance übernimmt lediglich eine Vermittlungsfunktion. Die Leistung selbst 
wird durch die jeweils eingebundene Finanzierungs- oder Leasinggesellschaft vorge-
nommen.

Ihre Kontaktadresse:
Loh Finance
Rudolf Loh Straße 1		
35708 Haiger
Phone 	+49(0)27 73 924-33 59
Fax 	 +49(0)27 73 924-38 92  
E-Mail:  info@loh-finance.de		
www.loh-finance.de	



184  Lampertz

Bestellschein

Bestellschein 

An
Lampertz GmbH & Co. KG
Industriestraße 24
D-56472 Hof / Ww
Fax: 0 26 61/952-99

Menge Artikelbezeichnung Bestellnummer Preis ( )

Besteller:

Kunden-Nr. (falls vorhanden):

Herr/Frau:

Firma, Rechtsform:

Straße/Postfach:

PLZ/Ort:

Telefon/Fax:

Ihre Bestell-Nr.:

Datum/Unterschrift:

© by Lampertz

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und 
Zahlungsbedingungen.
Eventuelle Farbabweichung der Produkte vom 
Original sind drucktechnisch bedingt.
Dekorationen gehören nicht zum Lieferumfang.
Für Druckfehler keine Haftung.

24-h-Servicehotline
(Freecall aus dem deutschen Festnetz und Mobilfunk):

0800 - LAMPERTZ bzw. 0800 - 52673789



Lampertz 185

Bestellschein

Bestellschein 

An
Lampertz GmbH & Co. KG
Industriestraße 24
D-56472 Hof / Ww
Fax: 0 26 61/952-99

Menge Artikelbezeichnung Bestellnummer Preis ( )

Besteller:

Kunden-Nr. (falls vorhanden):

Herr/Frau:

Firma, Rechtsform:

Straße/Postfach:

PLZ/Ort:

Telefon/Fax:

Ihre Bestell-Nr.:

Datum/Unterschrift:

© by Lampertz

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und 
Zahlungsbedingungen.
Eventuelle Farbabweichung der Produkte vom 
Original sind drucktechnisch bedingt.
Dekorationen gehören nicht zum Lieferumfang.
Für Druckfehler keine Haftung.

24-h-Servicehotline
(Freecall aus dem deutschen Festnetz und Mobilfunk):

0800 - LAMPERTZ bzw. 0800 - 52673789
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Notizen

Für Ihre persönlichen Notizen:
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AGB

Lampertz Verkaufs- und Lieferbedingungen
§ 1 Allgemeines
(1) Unsere sämtlichen, auch zukünftigen Lieferungen und 
Leistungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage der nach-
stehenden Allgemeinen Bedingungen. Entgegenstehende oder 
von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen 
des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten 
ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere 
Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen 
abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den 
Besteller vorbehaltlos ausführen. 
(2) Unsere Angebote sind freibleibend. Vereinbarungen und 
Aufträge werden erst durchunsere schriftliche Bestätigung 
verbindlich, auch soweit Geschäfte von Handelsvertretern
vermittelt werden.
(3) Bei Verträgen auf Grundlage einer Handelsklausel gelten 
diese nachrangig zu diesen Bedingungen oder sonstigen 
Vereinbarungen.
(4) Sollten einzelne Regelungen dieser Verkaufs- und Lieferbe-
dingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so 
bleiben die Bedingungen im übrigen vollständig wirksam. Die 
Parteien verpflichten sich, eine Ersatzklausel zu vereinbaren, die 
der unwirksamen Bestimmung rechtlich und wirtschaftlich am 
nächsten kommt.
§ 2 Preise
(1) Unsere Preise verstehen sich ab Werk ohne Verpackung 
ausschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.
(2) Bestätigte Preise gelten unverändert für einen Zeitraum 
von 4 Monaten; danach kommt der am Tage der Lieferung 
gültige Preis zur Berechnung, falls zwischendurch Änderungen 
eingetreten sind. Das gilt auch für Abruf-Aufträge.
§ 3 Lieferzeit
(1) Lieferfristen beginnen nach Eingang aller für die Ausführung 
des Auftrags erforderlicher Unterlagen, gegebenenfalls rechtzei-
tiger Materialbestellungen und vereinbarter Anzahlungen.
(2) Wenn der Besteller ihm obliegende Mitwirkungspflichten 
oder Nebenpflichten nicht rechtzeitig erfüllt, sind wir berech-
tigt, vereinbarte Lieferfristen und -termine angemessen zu 
verlängern, unbeschadet unserer Rechte aus Annahmeverzug 
des Bestellers.
(3) Für die Einhaltung der Lieferfristen und -termine ist der 
Zeitpunkt der Absendung ab Werk/Lager maßgebend. Wenn 
die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesandt 
werden kann oder vom Besteller abgerufen wird, gelten die 
Fristen und Termine mit Meldung der Versandbereitschaft als 
eingehalten.
(4) Wird ein vereinbarter Liefertermin aus von uns zu vertre-
tenden Gründen überschritten, so hat uns der Besteller schrift-
lich eine Nachfrist von mindestens zwei Wochen zu setzen. 
Erfolgt die Lieferung nicht und will der Besteller deswegen von 
dem Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz statt der Leistung 
verlangen, ist er verpflichtet, uns dies zuvor ausdrücklich 
schriftlich mit einer angemessenen weiteren Nachfrist anzudro-
hen. Der Besteller ist verpflichtet, auf unser Verlangen innerhalb 
einer angemessenen 
Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung 
vom Vertrag zurücktritt und/oder Schadensersatz statt der Leis-
tung verlangt oder auf der Lieferung besteht. Bereits erfolgte 
Teillieferungen sind vom Rücktritt ausgeschlossen, es sei denn 
sie bleiben für den Besteller unverwendbar.
(5) Ereignisse höherer Gewalt bei uns oder unseren Unterlie-
feranten verlängern die Lieferzeit angemessen. Dies gilt auch 
bei behördlichen Eingriffen, Energie- und Rohstoffversorgungs-
schwierigkeiten, Streiks, Aussperrungen und unvorhersehbaren 
Liefererschwernissen, sofern sie von uns nicht zu vertreten sind. 
Wir werden den Besteller unverzüglich benachrichtigen. Wir 
haben Beeinträchtigungen des Bestellers so gering wie möglich 
zu halten.
§ 4 Lieferung, Gefahrenübergang
(1) Die Gefahr geht selbst bei frachtfreier Lieferung mit dem 
Verlassen des Werkes auf den Besteller über. Bei vom Besteller 
zu vertretenden Verzögerungen geht die Gefahr bereits mit der 
Mitteilung der Versandbereitschaft über.
(2) Geringe Abweichungen in den Maßen und Ausführungen 
sind zulässig. Bei Drucksachen und bei Kunststoffartikeln, 
die als Sonderanfertigung speziell hergestellt werden, sind 
Mengendifferenzen von bis zu 10 % bei Drucksachen und bis 
zu 5 % bei Kunststoffartikeln ebenfalls zulässig; Minder- und 
Mehrlieferungen werden bei der Berechnung berücksichtigt.
(3) Die Wahl der Versandart erfolgt nach unserem Ermessen. 
Selbstkosten für Porto oder Fracht und ggf. Verpackung werden 
berechnet, bei LKW-Versand gemäß Haustarif.
(4) Rücknahme von Versandmaterial erfolgt grundsätzlich 
nicht. Ausnahmen sind nur in besonders gelagerten Fällen nach 
vorheriger Vereinbarung möglich.
§ 5 Mängelhaftung
(1) Der Besteller kann wegen Mängeln unserer Lieferung 
und Leistung keine Rechte geltend machen, soweit der Wert 

oder die Tauglichkeit unserer Lieferung und Leistung lediglich 
unerheblich gemindert ist.
(2) Soweit unsere Lieferung und Leistung mangelhaft ist und 
dies vom Besteller rechtzeitig schriftlich gem. § 377 HGB bean-
standet wurde, werden wir nach unserer Wahl nachliefern
oder nachbessern (Nacherfüllung). Hierzu ist uns Gelegenheit 
innerhalb angemessener Frist von mindestens acht Tagen zu 
gewähren.
(3) Der Besteller kann Ersatz für die zum Zweck der Nacher-
füllung erforderlichen Aufwendungen verlangen, sofern die 
Aufwendungen sich nicht erhöhen, weil der Gegenstand der 
Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als den ursprüng-
lichen Lieferort verbracht worden ist, es sei denn, die Verbrin-
gung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
(4) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller die 
Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten. Der 
Rücktritt ist allerdings nur zulässig, wenn der Besteller uns dies 
zuvor ausdrücklich schriftlich mit einer angemessenen weiteren 
Nachfrist androht.
(5) Rückgriffsansprüche des Bestellers gemäß § 478 BGB 
bleiben unberührt; diese bestehen gegen uns jedoch nur 
insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die 
gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinba-
rungen getroffen hat.
(6) Bei Transportschäden sind die Fristen der Transportversi-
cherer unbedingt einzuhalten, da ansonsten keine Ansprüche 
mehr geltend gemacht werden können. Bei beschädigten 
Sendungen darf der Besteller keine „reine“ Quittung erteilen, 
sondern muss unverzüglich eine Tatbestandsaufnahme über die 
beschädigte Sendung veranlassen. Festgestellte Beschädi-
gungen sind unverzüglich schriftlich an uns und auch den 
Frachtführer zu melden. (Hierzu ein wichtiger Hinweis: Durch 
die Verwendung von Kistenöffnern beim Öffnen von Kisten und 
Verschlägen kann eine Beschädigung des Inhalts vermieden 
werden).
§ 6 Schadensersatz
(1) Auf Schadens- oder Aufwendungsersatz (im Folgenden: 
Schadensersatzhaftung), gleichgültig aus welchem Rechtsgrund 
insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem 
Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, haften wir 
nur, soweit wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder unsere 
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt 
haben oder wenn die verletzte Pflicht für das Erreichen des Ver-
tragszwecks von wesentlicher Bedeutung ist (Kardinalpflichten).
(2) Bei leicht fahrlässiger Verletzung von Kardinalpflichten 
ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden begrenzt. Dieser beträgt höchstens 
den doppelten Rechnungswert der betroffenen Ware.
(3) Der Haftungsausschluss bzw. die Haftungsbeschränkung 
gelten nicht, soweit wir im Falle der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit oder für Schäden an privat 
genutzten Sachen nach dem Produkthaftungsgesetz oder aus 
sonstigen Gründen zwingend haften. Eine Änderung der Be-
weislast zum Nachteil des Bestellers ist damit nicht verbunden.
§ 7 Verjährung
Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Mängeln unserer 
Lieferungen und Leistungen sowie für Ansprüche wegen 
unserer Schadensersatzhaftung beträgt ein Jahr. Dies gilt nicht, 
soweit gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für 
Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634a Abs. 1 
Nr. 2 BGB (Baumängel) längere Fristen vorgeschrieben sind 
sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit, bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung unsererseits und bei Schadensersatzansprü-
chen nach dem Produkthaftungsgesetz.
§ 8 Zahlungsbedingungen
(1) Soweit nicht anders vereinbart hat der Besteller den 
Kaufpreis 14 Tage nach Lieferung der Ware oder Erbringung 
der Leistung ohne jeden Abzug an uns zu zahlen. Nach Ablauf 
der Frist kommt der Besteller gemäß § 286 Abs. 2 Nr. 2 BGB 
in Verzug. 
(2) Bei Raumsystemen 1/3 Anzahlung nach Auftragsbestä-
tigung, 1/3 sobald dem Besteller die Versandbereitschaft 
mitgeteilt ist und 1/3 nach Lieferung bzw. Montage ohne jeden 
Abzug .
(3) Der Besteller ist nicht berechtigt, außer bei unbestrittenen 
oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen, Zahlungen 
zurückzuhalten oder aufzurechnen.
(4) Schecks und Wechsel werden nur erfüllungshalber 
angenommen; Wechsel nur aufgrund besonderer Vereinbarung. 
Wechselspesen und sonstige Zahlungskosten gehen grundsätz-
lich zu Lasten des Bestellers und sind sofort fällig.
§ 9 Eigentumsvorbehalt
(1) Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbe-
haltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher auch künftiger und 
bedingter Forderungen gegen den Besteller. Hierzu gehören 
Saldoforderungen auch dann, wenn der Besteller Zahlungen 

auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet hat. Der 
Eigentumsvorbehalt gilt auch bis zur vollständigen Freistellung 
aus Eventualverbindlichkeiten, insbesondere Bürgschaften oder 
Wechselverbindlichkeiten, die wir im Interesse des Bestellers 
in Verbindung mit einem Scheck-Wechsel- Deckungsgeschäft 
eingegangen sind.
(2) Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns 
als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne dass uns daraus 
Verpflichtungen entstehen. Wird unsere Vorbehaltsware mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, 
verbunden oder vermischt, so erwerben wir Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen Waren. 
Erlischt unser Eigentum durch Verbindung, Vermischung oder 
Verarbeitung, so überträgt uns der Besteller bereits jetzt die 
ihm zustehenden Eigentums- bzw. Anwartschaftsrechte an 
dem neuen Gegenstand oder der neuen Sache im Verhältnis 
des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware und verwahrt 
sie unentgeltlich für uns. Die so entstehenden Eigentumsrechte 
gelten als Vorbehaltsware im Sinne dieser Ziffer.
(3) Der Besteller darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen 
an seinen Abnehmer weiter veräußern. Dies gilt auch im Rah-
men eines Werkvertrages. Die Forderungen des Bestellers gegen 
seinen Abnehmer aus der Weiterveräußerung der Vorbehalts-
waren werden bereits jetzt in Höhe unseres Rechnungswertes 
an uns abgetreten. Im Falle der Weiterveräußerung nach Verar-
beitung im Sinne der Ziffer 2 gilt die Abtretung der Forderung 
aus Weiterveräußerung in Höhe unseres Rechnungswertes der 
verarbeiteten Vorbehaltsware. Die Vorausabtretung erstreckt 
sich auch auf alle Surrogate für die Vorbehaltsware,  
z. B. Forderungen gegen Dritte (Versicherung, Schädiger) wegen 
Verlust, Untergang oder Beschädigung der Vorbehaltsware.
(4) Der Besteller ist berechtigt, Forderungen aus der Weiter-
veräußerung bis zu unserem Widerruf einzuziehen. Von dem 
Widerruf machen wir nur in begründeten Fällen Gebrauch, 
z. B. bei Zahlungseinstellung, Antrag auf Insolvenzverfahren, 
Scheck- oder Wechselprotest, ausgebrachter Pfändung oder 
Zahlungsverzug. Danach eingehende, uns zustehende Außen-
stände sind auf einem separaten Sonderkonto mit unserer 
Firmenbezeichnung anzusammeln. Ferner ist der Besteller 
verpflichtet, uns die abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner mit allen erforderlichen Daten bekanntzugeben zum 
Zwecke der Einziehung durch uns. Außerdem hat der Besteller 
uns die zugehörigen Unterlagen (Lieferscheine, Rechnungen) 
in Kopie auszuhändigen und den Drittschuldnern die Abtretung 
mitzuteilen.
(5) Zu einer nochmaligen Übereignung, Verpfändung oder 
Abtretung unserer Vorbehaltsrechte an Dritte ist der Besteller in 
keinem Falle befugt. Von einer erfolgten oder bevorstehenden 
Pfändung unserer Vorbehaltsrechte durch Dritte wird uns der 
Besteller unverzüglich benachrichtigen und unser Vorbehalts-
eigentum als solches kenntlich machen. Uns entstehende 
etwaige Interventionskosten trägt der Besteller.
(6) Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die 
gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, so 
sind wir auf Verlangen des Bestellers zur Freigabe der überstei-
genden Sicherheiten verpflichtet.
(7) Sind die vorstehenden Eigentumsvorbehaltsrechte nach dem 
Recht, in dessen Bereich sich die Ware befindet, nicht wirksam 
oder nicht durchsetzbar, so gilt die dem Eigentumsvorbehalt
in diesem Bereich entsprechende Sicherheit als vereinbart. Der 
Besteller verpflichtet sich, alle erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen und daran mitzuwirken, die zur Begründung und Erhal-
tung vergleichbarer Rechte oder Sicherheiten erforderlich sind.
§ 10 Produktangaben
Für unsere Produktangaben übernehmen wir keine über den 
jeweiligen Einzelvertrag hinausgehende Haftung. Wir behalten 
uns technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung 
vor. Unsere Produktbeschreibungen und -angaben beschreiben 
nur die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und 
stellen keine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar. Der Be-
steller ist unabhängig davon verpflichtet, unsere Produkte und 
Leistungen auf ihre Eignung für den vorgesehenen Gebrauch 
selbst zu prüfen.
§ 11 Erfüllungsort und Gerichtsstand
(1) Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist Montabaur Gerichts-
stand; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem 
Wohnsitz zu verklagen.
(2) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes er-
gibt, ist der Produktionsstandort Hof/Westerwald Erfüllungsort 
für alle sich aus dem Vertrag ergebenden Verbindlichkeiten.
(3) Ergänzend zu den Vertragsbestimmungen gilt ausschließlich 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Stand: 10/2007 



Wir sind für Sie da – weltweit.

Lampertz 

Lampertz GmbH & Co. KG
Industriestraße 24
D-56472 Hof

Phone 	+49(0)26 61 9 52-0
Fax     	+49(0)26 61 9 52-99

E-Mail: info@lampertz.de
www.lampertz.de

24-h Servicehotline
(Freecall aus dem deutschen Festnetz und Mobilfunk):

0800-LAMPERTZ bzw. 0800 - 52 67 37 89 11
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www.sicher-ist-besser.de




